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Die Aktien der Fraport AG unterliegen mit Ausnahme eventueller gesetzlicher Stimmverbote (insbesondere im Einzelfall gemäß 
§ 136 AktG) keinen satzungsmäßigen oder gesetzlichen Stimmrechtsbeschränkungen. Keine der von der Fraport AG ausgege-
benen Aktien verbrieft Rechte, die den Inhabern besondere Kontrollbefugnisse verleihen. Für den Fall eines Kontrollwechsels 
infolge eines Übernahmeangebots bestehen keine Entschädigungsvereinbarungen mit Mitgliedern des Vorstands oder Arbeit-
nehmern. 

Übernahmerechtliche Angaben 
Das Grundkapital der Fraport AG beträgt 924.687.040 €. Es ist in 92.468.704 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Die 
Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Es bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen. Nähere Informationen betreffend 
die Veräußerung der eigenen Aktien gemäß § 160 Absatz 1 Nr. 2 AktG sind dem Konzern-Anhang Tz. 31 sowie dem Anhang der 
Fraport AG in Tz. 27 zu entnehmen. 

 

Rechtliche Angaben 
Als börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland unterliegt die Fraport AG einer Vielzahl gesetzlich vorgeschriebener 
Angabepflichten. Wichtige Berichtspflichten, die sich daraus für den vorliegenden zusammengefassten Lagebericht ergeben, sind 
im Folgenden aufgeführt. 
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Ziel ist es, langfristig für das regulierte Segment Aviation einen Wertbeitrag von null und für die weiteren Segmente deutlich 
positive Wertbeiträge zu generieren. 

Den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz (WACC) ermittelt Fraport unter Anwendung des Capital Asset Pricing Models 
und verwendet diesen regulatorisch spezifischen WACC für die Kalkulation der Flughafenentgelte. Da sich das wirtschaftliche Umfeld, 
das Zinsniveau sowie die Risiko- und Finanzierungsstruktur kontinuierlich verändern, wird der WACC regelmäßig überprüft und bei 
Bedarf angepasst. Der WACC wird auch für die wertorientierte Steuerung des Fraport-Konzerns verwendet. Im Geschäftsjahr blieb 
der WACC mit 8,0 % vor Steuern unverändert gegenüber dem Vorjahr (2024: 8,0 %).  

Der regulatorische WACC setzt sich wie folgt zusammen: 

Berechnung des WACC 
   

Eigenkapitalkosten  Fremdkapitalkosten 
   
   

Eigenkapitalkostensatz 
vor Steuern 16,5 %  Fremdkapitalkostensatz 

vor Steuern 2,9 % 
   
   

Eigenkapitalquote 40 % 
(nach Marktwert)  

Fremdkapitalquote 60 % 
(verzinslich 47 % / 
unverzinslich 13 %) 

   
WACC vor Steuern 8,0 % 

   
 

Auf der Ebene der Fraport AG ist der Jahresüberschuss als Kennzahl maßgeblich für die Ermittlung des Ausschüttungspoten-
zials. Ebenso wird die Liquidität der Fraport AG eng überwacht. Diese ergibt sich aus dem Zahlungsmittelbestand der Bilanz, 
kurzfristig liquidierbarem Posten der „Finanzanlagen“ zuzüglich kurzfristig liquidierbare Posten der „Anderen Forderungen und 
sonstige Vermögenswerte“ und „Wertpapiere“ gemäß Handelsgesetzbuch (HGB). Vor dem Hintergrund des kapitalintensiven 
Ausbaus am Standort Frankfurt und des internationalen Geschäfts sowie der temporär hohen Netto-Finanzschulden, strebt der 
Vorstand eine Mindestliquidität an, die über 2 Mrd € liegt. 

Strategische nichtfinanzielle Kennzahlen 
Folgende strategische nichtfinanzielle Kennzahlen werden zur Erfolgsmessung aus der Strategie Fraport.2030 abgeleitet:  

Übersicht strategischer nichtfinanzieller Kennzahlen  
Kennzahl Geltungsbereich Wert 2025 Prognosewerte Zielwerte 
   2026 2030 
Anzahl der Passagiere (in Mio)1) Konzern 144,8 – 187 
Globalzufriedenheit der Passagiere (%) Konzern 77 85 85 
Zufriedenheit der Beschäftigten Konzern 4,95 5,00 5,00 
Anzahl der Passagiere (in Mio) Fraport AG 63,2 Circa 65 bis 

rund 66 Mio 
– 

Globalzufriedenheit der Passagiere (%) Fraport AG 71 85 85 
Zufriedenheit der Beschäftigten Fraport AG 5,00 Mindestens 4,8, 

besser als Vorjahr 
5,00 

 
1) Passagieranzahl ohne Passagiere am Flughafen Antalya 

55 Fraport Geschäftsbericht 2025

An unsere Aktionäre Zusammengefasster Lagebericht Konzern-Abschluss Konzern-Anhang Weitere Informationen



Zusammengefasster Lagebericht / Grundlagen des Konzerns Fraport-Geschäftsbericht 2025 

 

56 

Aufgrund des zwischen dem Land Hessen und der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH geschlossenen Konsortialver-
trags vom 18./23. April 2001, zuletzt geändert am 17. April 2024, betrug der gemäß § 34 Absatz 2 WpHG zusammengerechnete 
Stimmrechtsanteil der beiden Gesellschafter an der Fraport AG zum 31. Dezember 2025 52,43 %. Davon entfielen auf das Land 
Hessen 31,31 % und auf die Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH 21,12 %. Die Stadtwerke Frankfurt am Main Holding 
GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Frankfurt am Main, so dass der Stimmrechtsanteil der Stadtwerke Frankfurt 
am Main Holding GmbH der Stadt Frankfurt am Main zuzurechnen ist. 

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands erfolgt nach den einschlägigen Bestimmungen des Aktiengesetzes 
(§§ 84, 85 AktG). Nach § 179 Absatz 1 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 11 Absatz 3 der Satzung ist der Aufsichtsrat zu Satzungs-
änderungen berechtigt, die nur die Fassung betreffen. Im Übrigen bedarf es zur Änderung der Satzung eines Beschlusses der 
Hauptversammlung, der nach § 18 Absatz 1 der Satzung grundsätzlich mit Vorliegen der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals zustande kommt, sofern nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder der Satzung eine höhere Mehrheit 
erforderlich ist. 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31. Mai 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 
mehrmals um insgesamt bis zu 458.843.520,00 € durch Ausgabe von bis zu 45.884.352 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die neuen Aktien können auch von einem durch den Vorstand zu bestimmenden Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 
1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- 
oder Finanzinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten 
(sogenanntes mittelbares Bezugsrecht). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe an am 
Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats hiervon und von § 60 Abs. 2 AktG 
abweichend festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn eines bereits abgelaufenen Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt 
ihrer Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am 
Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
einmalig oder mehrmals auszuschließen, soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist. Der Vorstand ist ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und 
die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II sowie nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

Das Grundkapital ist um bis zu 120.209.310,00 € durch Ausgabe von bis zu 12.020.931 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber 
beziehungsweise Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder eine Kombination sämtlicher dieser 
Instrumente, die gemäß der von der Hauptversammlung vom 1. Juni 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 lit. a) beschlossenen 
Ermächtigung bis zum 31. Mai 2026 von der Gesellschaft begeben werden und ein Wandlungs- beziehungsweise Optionsrecht 
auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren beziehungsweise eine Wandlungs- oder Optionspflicht 
oder ein Andienungsrecht bestimmen, soweit die Ausgabe gegen Bareinlagen erfolgt. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
jeweils zu dem gemäß vorbezeichnetem Ermächtigungsbeschluss festzulegenden Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis. 
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten Gebrauch 
gemacht beziehungsweise der Wandlungs-/Optionspflicht genügt wird oder Andienungen von Aktien erfolgen und nicht andere 
Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
durch Ausübung von Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten oder durch Erfüllung entsprechender Pflichten entstehen 
(Entstehungs-Geschäftsjahr), am Gewinn teil; abweichend hiervon nehmen die neuen Aktien von Beginn des dem Entstehungs-
Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres am Gewinn teil, falls die Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns des dem Entstehungs-Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres noch keinen Beschluss gefasst hat. Der Vorstand 
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von bedingten Kapitalerhöhungen 
festzusetzen. 
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Im Rahmen des jährlichen Mitarbeiteraktienprogramms wurden im Berichtszeitraum 29.446 Aktien der Fraport AG am Markt er-
worben und an die Mitarbeiter ausgegeben. Diese sind mit einer Veräußerungssperre von einem Jahr belegt. Zudem ist jedes 
Vorstandsmitglied verpflichtet, innerhalb einer Aufbauphase von fünf Jahren und jährlich ratierlich Aktien der Fraport AG in Höhe 
von mindestens einer Jahresbruttogrundvergütung zu erwerben und während der Zugehörigkeit zum Vorstand dauerhaft zu halten. 

In besonderen, zweckgebundenen Darlehen der Fraport AG sind Kreditklauseln unter anderem hinsichtlich Änderungen in der 
Gesellschafterstruktur und der Beherrschung der Gesellschaft enthalten. Sofern sich durch derartige Veränderungen nachweislich 
die Bonität der Fraport AG verschlechtert, haben die Darlehensgeber fallweise ab einer bestimmten Schwelle das Recht, die 
Darlehen vorzeitig fällig zu stellen. 

Abhängigkeitsbericht 
Aufgrund der Beteiligungen des Landes Hessen in Höhe von 31,31 % (im Vorjahr: 31,31 %) und der Stadtwerke Frankfurt am 
Main Holding GmbH in Höhe von 21,12 % (im Vorjahr: 20,92 %) und des zwischen diesen Gesellschaftern geschlossenen 
Konsortialvertrags vom 18./23. April 2001, mit Ergänzungen vom 2. Dezember 2014 und vom 17. April 2024, ist die Fraport AG 
ein abhängiges Unternehmen der öffentlichen Hand. Ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag besteht nicht.  

Der Vorstand der Fraport AG erstellt daher gemäß § 312 AktG einen Abhängigkeitsbericht über die Beziehungen zu verbundenen 
Unternehmen. Am Ende des Berichts hat der Vorstand folgende Erklärung abgegeben: „Der Vorstand erklärt, dass nach den 
Umständen, die uns jeweils in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, die Fraport AG 
bei den im Abhängigkeitsbericht aufgeführten Rechtsgeschäften eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Im Berichtsjahr 
wurden sonstige Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt am Main und mit 
ihnen verbundenen Unternehmen nicht getroffen oder unterlassen.“ 

Zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung  
Der Vorstand der Fraport AG berichtet im Rahmen einer zusammengefassten Erklärung zur Unternehmensführung gemäß  
§ 289f HGB und § 315d HGB in Verbindung mit § 289f HGB – zugleich für den Aufsichtsrat – über die gemäß § 289f HGB 
angabepflichtigen Inhalte sowohl für die Fraport AG als auch für den Fraport-Konzern, um eine auf den Konzern bezogene 
Gesamtaussage zu den Grundsätzen der Unternehmensführung zu ermöglichen. Die zusammengefasste Erklärung zur Unterneh-
mensführung wird im Kapitel „An unsere Aktionäre“ und auf der Konzern-Homepage unter  www.fraport.de/corporategovernance 
veröffentlicht. 

Angaben gemäß Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)  
Die Fraport AG betreibt ein eigenes Energieversorgungsnetz mit dem Status eines „geschlossenen Verteilernetzes“, was gegen-
über Netzen der allgemeinen Versorgung gewisse Erleichterungen bietet. Gemäß den Vorgaben des §6b EnWG ist Fraport ver-
pflichtet, separate Tätigkeitsabschlüsse zu erstellen. Die Regelungen wurden im Einklang mit den Anforderungen der Bundes-
netzagentur im Jahresabschluss 2025 angewendet. Die Zuordnung von Vermögensgegenständen, Aufwendungen und Erträgen 
zu den einzelnen Tätigkeitsbereichen (insbesondere Stromnetz, sonstige Stromtätigkeiten und grundzuständiger Messstellenbe-
trieb) erfolgt möglichst direkt, ansonsten über sachgerechte Schlüssel, deren Methoden im Anhang des Jahresabschlusses der 
Fraport AG (siehe Tz. 4 im Anhang der Fraport AG) erläutert werden. Für die gemeinsame Verteilung von Posten kommen unter 
anderem Anlagevermögens-, Umsatz- und Personalmengenschlüssel zur Anwendung. Im Geschäftsjahr 2025 wurden im Bereich 
moderner Messsysteme noch keine Erlöse erzielt, angefallene Aufwendungen resultieren aus Schlüsselungen und projektbezo-
genen Kosten für die Systemintegration. 

Hauptversammlung 
Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai 2025 erhielt die Fraport AG von ihren Aktionärinnen und Aktionären eine 
deutliche Mehrheit zu sämtlichen Tagesordnungspunkten. Vom stimmberechtigten Grundkapital waren bei der Beschlussfassung 
80.210.822 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten (86,74 % aller Stückaktien beziehungsweise des Grundkapitals), 
davon 80.185.777 (86,72 % aller Stückaktien beziehungsweise des Grundkapitals) in Präsenz und 25.045 Stückaktien im Wege 
der Briefwahl. Die nächste ordentliche Hauptversammlung wird am 12. Mai 2026 stattfinden. 
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Aufgrund des zwischen dem Land Hessen und der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH geschlossenen Konsortialver-
trags vom 18./23. April 2001, zuletzt geändert am 17. April 2024, betrug der gemäß § 34 Absatz 2 WpHG zusammengerechnete 
Stimmrechtsanteil der beiden Gesellschafter an der Fraport AG zum 31. Dezember 2025 52,43 %. Davon entfielen auf das Land 
Hessen 31,31 % und auf die Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH 21,12 %. Die Stadtwerke Frankfurt am Main Holding 
GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Frankfurt am Main, so dass der Stimmrechtsanteil der Stadtwerke Frankfurt 
am Main Holding GmbH der Stadt Frankfurt am Main zuzurechnen ist. 

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands erfolgt nach den einschlägigen Bestimmungen des Aktiengesetzes 
(§§ 84, 85 AktG). Nach § 179 Absatz 1 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 11 Absatz 3 der Satzung ist der Aufsichtsrat zu Satzungs-
änderungen berechtigt, die nur die Fassung betreffen. Im Übrigen bedarf es zur Änderung der Satzung eines Beschlusses der 
Hauptversammlung, der nach § 18 Absatz 1 der Satzung grundsätzlich mit Vorliegen der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals zustande kommt, sofern nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder der Satzung eine höhere Mehrheit 
erforderlich ist. 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31. Mai 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 
mehrmals um insgesamt bis zu 458.843.520,00 € durch Ausgabe von bis zu 45.884.352 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die neuen Aktien können auch von einem durch den Vorstand zu bestimmenden Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 
1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- 
oder Finanzinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten 
(sogenanntes mittelbares Bezugsrecht). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe an am 
Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats hiervon und von § 60 Abs. 2 AktG 
abweichend festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn eines bereits abgelaufenen Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt 
ihrer Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am 
Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
einmalig oder mehrmals auszuschließen, soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist. Der Vorstand ist ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und 
die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II sowie nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

Das Grundkapital ist um bis zu 120.209.310,00 € durch Ausgabe von bis zu 12.020.931 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber 
beziehungsweise Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder eine Kombination sämtlicher dieser 
Instrumente, die gemäß der von der Hauptversammlung vom 1. Juni 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 lit. a) beschlossenen 
Ermächtigung bis zum 31. Mai 2026 von der Gesellschaft begeben werden und ein Wandlungs- beziehungsweise Optionsrecht 
auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren beziehungsweise eine Wandlungs- oder Optionspflicht 
oder ein Andienungsrecht bestimmen, soweit die Ausgabe gegen Bareinlagen erfolgt. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
jeweils zu dem gemäß vorbezeichnetem Ermächtigungsbeschluss festzulegenden Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis. 
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten Gebrauch 
gemacht beziehungsweise der Wandlungs-/Optionspflicht genügt wird oder Andienungen von Aktien erfolgen und nicht andere 
Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
durch Ausübung von Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten oder durch Erfüllung entsprechender Pflichten entstehen 
(Entstehungs-Geschäftsjahr), am Gewinn teil; abweichend hiervon nehmen die neuen Aktien von Beginn des dem Entstehungs-
Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres am Gewinn teil, falls die Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns des dem Entstehungs-Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres noch keinen Beschluss gefasst hat. Der Vorstand 
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von bedingten Kapitalerhöhungen 
festzusetzen. 
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